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Jugendfreizeitstätte (Juze)

Stadtverwaltung Meckenheim

Hallenfreizeitbad Meckenheim

Sauna

Jugendclub

Öffentliche Bücherei

Siebengebirgsring 6, � 917-475

Öffnungszeiten des Bades:
Montag: Für die Öffentlichkeit geschlossen
Dienstag: 06.30 Uhr - 08.00 Uhr Öffentlichkeit

14.00 Uhr - 21.00 Uhr Öffentlichkeit
Mittwoch: 06.30 Uhr - 08.00 Uhr Öffentlichkeit

14.00 Uhr - 17.00 Uhr Öffentlichkeit
Donnerstag: 06.30 Uhr - 09.30 Uhr Öffentlichkeit

14.00 Uhr - 21.00 Uhr Öffentlichkeit
Freitag: 06.30 Uhr - 08.00 Uhr Öffentlichkeit

14.00 Uhr - 21.00 Uhr Öffentlichkeit
Samstag: 10.00 Uhr - 16.00 Uhr Öffentlichkeit
Sonntag: 10.00 Uhr - 16.00 Uhr Öffentlichkeit

Einlass-Schluss ist jeweils eine Stunde vor Ende 
der Öffnungszeit, 30 Minuten vor Ende der 
jeweiligen Öffnungszeit endet die Badezeit. 
Ausgenommen hiervon ist das Frühschwimmen.

Eintrittspreise für das Hallenbad (Badezeit unbegrenzt):
Einzelkarte: 3,50 Euro Fünfer-Karte: 15,00 Euro
Zwanziger-Karte: 50,00 Euro

Jugendliche (4 bis 18 Jahre, Auszubildende, Schüler, Wehr- 
und Ersatzdienstleistende, Schwerbehinderte ab 50 Prozent)
Einzelkarte: 2,00 Euro Fünfer-Karte: 7,50 Euro
Zwanziger-Karte: 30,00 Euro

Kinder bis zu 3 Jahren in Begleitung und unter Aufsicht 
Erwachsener, je Erwachsener 2 Kinder frei

Öffnungszeiten der Sauna

Montag: Für die Öffentlichkeit geschlossen
Dienstag: 10.00 Uhr - 15.00 Uhr Gemischte Sauna

15.00 Uhr - 21.00 Uhr Damensauna
Mittwoch: 10:00 Uhr - 21:00 Uhr Damensauna
Donnerstag: 10:00 Uhr - 21:00 Uhr Herrensauna
Freitag: 10:00 Uhr - 21:00 Uhr Gemischte Sauna
Samstag: 10.00 Uhr - 16.00 Uhr Gemischte Sauna
Sonntag: 10.00 Uhr - 16.00 Uhr Gemischte Sauna

Eintrittspreise für die Sauna:
Tageskarte: 7,00 Euro Fünfer-Karte: 32,00 Euro

Siebengebirgsring 2,� 708 97 53

Kindertreff (8 - 13 Jahre)
Dienstag und Freitag 16.00 Uhr - 18.00 Uhr

Jugendliche (ab 14 Jahre)
Montag, Mittwoch, Donnerstag 16.00 Uhr - 20.00 Uhr
Freitag 18.00 Uhr - 21.00 Uhr

Im Ruhrfeld 16,� 887 780

Montag, Mittwoch und Donnerstag 15 Uhr-18.30 Uhr

Adolf-Kolping-Straße 2, � 61 41
Montag: 14.00 - 17.30 Uhr
Dienstag:  8.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.30 Uhr 
Mittwoch: geschlossen Donnerstag: 14.00 - 18.30 Uhr
Freitag: 14.00 - 17.30 Uhr     Samstag: 9.30 - 13.00 Uhr

SPRECH-
STUNDENPostanschrift: Postfach 1180, 53333 Meckenheim

Hausanschriften: 
- Rathaus: Bahnhofstraße 22
- Reginahof (Bürgerservicezentrum): Bahnhofstraße 25
- Technische Dienste: Buschstraße 12
- Jugendhilfe: Im Ruhrfeld 16

Vorwahl: (0 22 25)
Telefon�: 917-0
Telefax: 917-100
Stadtwerke: 917-175, Bahnhofstraße 25
Internet: www.meckenheim.de
E-Mail: stadt.meckenheim@meckenheim.de

Notrufnummer des städtischen 
Ordnungsaußendienstes: (0 22 25) 917-110
E-Mail: Ordnungsamt@meckenheim.de 

Stadtverwaltung Meckenheim
Montag:  07.30 bis 12.30 Uhr

14.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag - Freitag: 07.30 bis 12.30 Uhr

Erweitere Öffnungszeiten des Bürgerservicebüros:
Montag bis Freitag: 07.30- 12.30 Uhr
Montag 14.00 - 18.00 Uhr
Dienstag und  Donnerstag 14.00 - 15.30 Uhr

Der Fachbereich Soziales ist nur nach vorheriger 
Terminabsprache erreichbar. Offene Sprechstunde: montags,

dienstags und donnerstags zwischen 11 und 12 Uhr.

Erftverband
Dipl.-Ing. Horst Baxpehler,� 707 699 – Belange aller mit dem
Kanalnetz in Verbindung stehenden Angelegenheiten

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Meckenheim, Ansprechpartnerin: Marion Lübbehüsen, Bereich Öffentlichkeit, � 917-297, marion.luebbehuesen@meckenheim.de

Kandidatinnen stellen sich vor

SScchhiieeddssmmäännnneerr
Das Stadtgebiet Meckenheim ist in zwei Schiedsamtsbezirke
unterteilt. Der jeweils zuständige Schiedsmann ist
im Bezirk 1 (Meckenheim und Merl): 
Hans-Günther Botzem, � 21 67
im Bezirk 2 (Altendorf, Ersdorf´und Lüftelberg): 
Walter Wette, � 15 425
Tel. Sprechstunde montags bis freitags: 18.00 - 21.00 Uhr

Auf dem Meckenheimer Alt-
stadt-Weihnachtsmarkt prä-
sentiert Bürgermeister Bert
Spilles passend zum Motto
„Meckenheim ein Weihnachts-
märchen“ die Finalistinnen für
die Wahl zur 2. Meckenheimer
Blütenkönigin. Am Samstag, 4.
Dezember, um 17 Uhr stellen
sich die drei Kandidatinnen
der Öffentlichkeit auf dem
Kirchplatz vor und werden die
ersten Stimmzettel verteilen.
Ab dann haben die Meckenhei-

mer Bürgerinnen und Bürger
bis Samstag, 15. Januar 2011
Zeit, für ihre Favoritin zu stim-
men. Wahlurnen stehen im Re-
ginahof und im Rathaus sowie
im Hit-Markt und in der Raiffe-
isenbank Rheinbach Voreifel in
der Hauptstraße. 

Informationen zu den Kandi-
datinnen erhalten Sie ab Mon-
tag, 6. Dezember unter

www.meckenheimer
-bluetenkoenigin.de.

Wer wird Meckenheims
Blütenkönigin 2011? 

Sitzung des Ausschusses für
Bau, Vergabe, Wirtschaftsför-
derung und Tourismus
Am Dienstag, 7. Dezember
2010, findet um 19 Uhr eine
Sitzung des Ausschusses für
Bau, Vergabe, Wirtschaftsför-
derung und Tourismus im Ver-
waltungsgebäude Im Ruhrfeld
16, 53340 Meckenheim, Sit-
zungssaal S 5, statt.

Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
1. Bestellung einer Schriftfüh-
rerin
2. Einwohnerfragestunde
3. Einwendungen gegen 
Sitzungsniederschriften
3.1. Einwendungen gegen 
die Sitzungsniederschrift vom
31. August 2010
3.2. Einwendungen gegen 
die Sitzungsniederschrift vom
14. September 2010

4. Anerkennung der Tagesord-
nung
5. Demografie und Fachkräfte-
mangel im Rhein-Sieg-Kreis
6. Gewerbeflächenent-
wicklungskonzept
7. Entwicklung des Ersdorfer
Baches
8. Errichtung eines Einfamili-
enhauses mit Einliegerwoh-
nung, Garage und Stellplatz in
53340 Meckenheim, Merler
Winkel 25, Gemarkung Merl,
Flur 1, Flurstücke 1219 und
1234
9. Bauvoranfrage für die Er-
richtung eines Entertainment-
Centers (Casino) in der vorhan-
denen Bestandshalle in 53340
Meckenheim, Auf dem Stein-
büchel 2, Gemarkung Merl,
Flur 5, Flurstück 206
10. Beschilderung der Zufahr-
ten zum Neuen Markt, insbe-
sondere der Gudenauer Allee

(CDU-Fraktion vom 22. No-
vember 2010)
11. Anträge
12. Anfragen
12.1. Schriftliche Anfragen
12.2. Mündliche Anfragen
13. Mitteilungen
13.1. Schriftliche Mitteilungen
13.1.1. Mitteilungen über er-
teilte bauaufsichtliche Ent-
scheidungen
13.2. Mündliche Mitteilungen

Nicht öffentliche Sitzung
1. Einwendungen gegen Sit-
zungsniederschriften
1.1. Einwendungen gegen die
Sitzungsniederschrift vom 31.
August 2010
1.2. Einwendungen gegen die
Sitzungsniederschrift vom 14.
September 2010
2. Anerkennung der Tagesord-
nung
3. Auftragsvergabe Fußgän-

gerbrückenneubau Stettiner
Weg
4. Vergabe Jahresvertrag Tief-
bau 2011
5. Auftragsvergabe Dach-
deckerarbeiten, Umbau und
Erweiterung des Feuerwehr-
gerätehauses Ecke Oh-
lengäßchen/Schützenstraße 10
in 53340 Meckenheim
6. Pavement-Management-Sy-
stem
7. Anträge
8. Anfragen
8.1. Schriftliche Anfragen
8.2. Mündliche Anfragen
9. Mitteilungen
9.1. Schriftliche Mitteilungen
9.2. Mündliche Mitteilungen

Zum öffentlichen Teil der Sit-
zung sind alle Einwohnerinnen
und Einwohner herzlich einge-
laden.

Sitzung des Ausschusses für Bau, Vergabe,
Wirtschaftsförderung und Tourismus

Am Mittwoch, 8. Dezember
2010, findet um 19 Uhr eine
Sitzung des Hauptausschusses
des Rates der Stadt Mecken-
heim im Verwaltungsgebäude
Im Ruhrfeld 16, 53340
Meckenheim, Sitzungssaal S 5,
statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
1. Bestellung einer Schriftfüh-

rerin
2. Einwohnerfragestunde
3. Einwendungen gegen die
Sitzungsniederschrift vom 15.
September 2010
4. Anerkennung der Tagesord-
nung
5. Präsentation der Machbar-
keitsstudie für den Neubau ei-
nes Rathauses einschließlich
Kostenvergleich einer Be-

standslösung
6. Anträge
7. Anfragen
7.1. Mündliche Anfragen
8. Mitteilungen

Nicht öffentliche Sitzung
1. Einwendungen gegen die
Sitzungsniederschrift vom 15.
September 2010
2. Anerkennung der Tagesord-

nung
3. Verkauf von Grundstücken
4. Anträge
5. Anfragen
5.1. Mündliche Anfragen
6. Mitteilungen

Zum öffentlichen Teil der Sit-
zung sind alle Einwohnerinnen
und Einwohner herzlich einge-
laden.

Sitzung des Hauptausschusses 
des Rates der Stadt Meckenheim

Am Donnerstag, 9. Dezember
2010, findet um 19 Uhr eine
Sitzung des Ausschusses für
Stadtentwicklung des Rates
der Stadt Meckenheim im Ver-
waltungsgebäude Im Ruhrfeld
16, 53340 Meckenheim, Sit-
zungssaal S 5, statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung
1. Bestellung eines Schriftfüh-
rers
2.Einwohnerfragestunde
3. Einwendungen gegen die
Sitzungsniederschrift vom 28.

Oktober 2010
4. Anerkennung der Ta-
gesordnung
5. Stand Grünflächenkonzept
im Stadtgebiet Meckenheim
6. Bebauungsplan Nr. 110 “Am
Viethenkreuz I” - Aufstellungs-
beschluss
7. Grundsatzbeschluss zur Än-
derung des Bebauungsplanes
Nr. 112 “Unterdorfstraße”
8. Bebauungsplan Nr. 85
“Merler Keil”, 2. Änderung -
Abwägungs- und Satzungsbe-
schluss -
9. Grundsatzbeschluss zur Än-
derung des Bebauungsplanes

Nr. 4 S “Südwest”
10. Beschilderung der Zufahr-
ten zum Neuen Markt, insbe-
sondere der Gudenauer Allee
(CDU-Fraktion vom 22. No-
vember 2010)
11. Anträge
12. Anfragen
12.1. Schriftliche Anfragen
12.2. Mündliche Anfragen
13. Mitteilungen
13.1. Schriftliche Mitteilungen
13.2. Mündliche Mitteilungen

Nicht öffentliche Sitzung
1. Einwendungen gegen die

Sitzungsniederschrift vom 28.
Oktober 2010
2. Anerkennung der Tagesord-
nung
3. Anträge
4. Anfragen
4.1. Schriftliche Anfragen
4.2. Mündliche Anfragen
5. Mitteilungen
5.1. Schriftliche Mitteilungen
5.2. Mündliche Mitteilungen

Zum öffentlichen Teil der Sit-
zung sind alle Einwohnerinnen
und Einwohner herzlich einge-
laden.

Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung 
des Rates der Stadt Meckenheim

Aufgrund der §§ 7, 8 und 41
Abs. 1 S. 2 Buchst. f) der Ge-
meindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen in der
Fassung der Bekanntmachung
vom 14. Juli 1994 (GV 1994 S.
666; 12. Dezember 1995; S.
1198; 20. März 1996 S. 124;

25. November 1997 S. 422; 17.
Dezember 1998 S. 762; 15. Ju-
ni 1999 S. 386; 9. November
1999 S. 590; 17. Dezember
1999 S. 718; 28. März 2000
S.245; 27. November 2001 S.
811; 30. April 2002 S.160; 29.
April 2003 S. 254; 16. Dezem-

ber 2003 S. 766; 3. Februar
2004 S. 96; 16. November
2004 S. 644; 3. März 2005 S.
498; 9. Oktober 2007 S. 380;
24. Juni 2008 S. 514; 30. Juni
2009 S. 380, 17. Dezember
2009 S. 950), und des § 22 des
Kommunalabgabengesetzes

für das Land Nordrhein-West-
falen vom 21. Oktober 1969
(GV. NRW. S. 712/ SGV NW
610), neu eingeführt durch Ge-
setz vom 30. Juni 2009 (GV.
NRW. 2009 S. 394), in Kraft ge-
treten am 18. Juli 2009;

Fortsetzung nächste Seite

Satzung über die Einrichtung, den Betrieb und die Benutzung von
städtischen Unterkünften zur vorübergehenden Unterbringung von

Personen in der Stadt Meckenheim - mit Gebührenordnung

Am dritten Adventswochen-
ende (Samstag, 11. Dezember
und Sonntag, 12. Dezember)
findet in der Burg Lüftelberg
der traditionelle historische
Weihnachtsmarkt statt. Aus
diesem Grunde wird die Ver-
kehrsführung in Lüftelberg
geändert. 

Wie bereits in den vergange-
nen Jahren wird die Petrus-
straße von der Kreuzung Nord-
/Süd-/Kottenforststraße aus in
Richtung Südstraße/Garten-
straße zur Einbahnstraße.
Ebenso wird die Südstraße von
der Einmündung der Ortsum-
fahrung K 53 in Richtung Orts-
mitte bis zur Kreuzung Kotten-
forst-/Nord-/Petrusstraße zur
Einbahnstraße. 

Durch diese Regelungen wird

der Besucherverkehr von Rich-
tung Meckenheim aus über die
Südstraße zur Ortsmitte ge-
führt. Auf einer Straßenseite ist
dann das Parken erlaubt und
somit zusätzlicher Parkraum
geschaffen. Nach dem Besuch
des Weihnachtsmarktes kön-
nen die Verkehrteilnehmer
über die Nordstraße und die
Kottenforststraße den Ortsteil
Lüftelberg verlassen. Der Bus-
linienverkehr bleibt aufrecht
erhalten. 

Die Stadt Meckenheim bittet
Anwohner und Besucher die
Einhaltung der Halteverbote zu
beachten, da diese Freiflächen
zur Sicherstellung der Ret-
tungswege unbedingt erforder-
lich sind.

Weihnachtsmarkt in Lüftelberg
- Geänderte Verkehrsführung

jeden 2. und 4.
Dienstag im 

Monat ab 19 Uhr,
Bahnhofstr. 12, Anmeldung

bei Kurt Wachsmuth, 
� 91 24 44 oder

kurt.wachsmuth@web.de

jeden 1. Montag
im Monat ab

19.30 Uhr außer
in den Schulferien, Im Ruhr-

feld 16, S 4, Anmeldung
nicht erforderlich 

nach Verein-
barung,  

Anmeldung bei
Reinhard Schiller, � 94 400

nach Verein-
barung, 

Anmeldung
bei Anita Orti von Havranek,

� 16 022

nach Vereinba-
rung, Im Ruhrfeld

16, S 6, Anmel-
dung bei Dr. Brigitte Kuchta,

� 13 567 oder
bkuchta@online.de

jeden 1. Mon-
tag im Monat 
ab 19.30 Uhr,

Im Ruhrfeld 16, S 3, keine
Voranmeldung notwendig.

FDP

UWG

Grüne

SPD

BfM

CDU

Fraktionen 

Bürgermeister

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßige Sprechstunden an:

Bürgersprechstunde 
des Bürgermeisters

jeden 2. Montag im Monat
16.30-18 Uhr

Bahnhofstr. 22, Raum 0.18 
Anmeldung bei 

Christine Müller, 
� 917 201

Nächste Sprechstunde: 
13. Dezember 2010

Aussiedler
Beratung der CDU 

jeden letzten Donnerstag
im Monat

von 19.00 - 20.00 Uhr
Bahnhofstr. 15a

Anmeldung: � 28 30 oder
� 01 79 - 591 88 66

Rente
Rentenberatung Deutsche 

Rentenversicherung
jeden 2. und 4. Mittwoch
im Monat: 8.30-12 Uhr 

und 13-15.30 Uhr 
Reginahof, Bahnhofstr. 25,

Eingang C, 1. Etage, 
Zimmer 1.14.
Anmeldung: 

� 02 28 - 28 08 207

Schadstoff-Mobil
Dienstag, 21. Dezember
10-13 Uhr: Klosterstraße

(Marktplatz) 
14.30-18 Uhr: Pater-Müller-

Straße, Ersdorf
(Parkplatz Sportplatz)

Auskünfte unter 
� 0 2241/ 30 61 46

Mieter
Beratung Mieterverein 

Bonn/Rhein-Sieg/Ahr e.V. 
dienstags ab 14 Uhr 

Beratung nur für Mitglieder
Reginahof, Bahnhofstr. 25,

Eingang C1, 1. Etage,
Zimmer 1.14,
Anmeldung: 

� 02 28 - 949 309-12

ILEK-Projektgruppe und
Verbraucherzentrale NRW

Mittwoch, 19. Januar
ab 14 Uhr, Bahnhofstr. 22,
Raum 0.18, Anmeldung:

Hermann Niemeyer
� 917 162, 

Beratungskosten: 5 Euro

Energie

Finanzamt
Sprechstunde des 

Finanzamtes St. Augustin:
Montag, 21. Februar,
8.30 - 12.30 Uhr und 

13.30 - 15 Uhr
Reginahof, Bahnhofstr. 25,

Raum 1.14

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Besuchen Sie uns
im Internet!

www.meckenheim.de
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Meckenheim, Ansprechpartnerin: Marion Lübbehüsen, Bereich Öffentlichkeit, � 917-297, marion.luebbehuesen@meckenheim.de

Fortsetzung 

hat der Rat der Stadt
Meckenheim in seiner Sitzung
am 10. November 2010 in Aus-
führung 

a) des Gesetzes über Aufbau
und Befugnisse der Ordnungs-
behörden - Ordnungsbehör-
dengesetz (OBG) - vom 13.
Mai 1980 (GV. NRW. S. 528/
SGV NRW 2060), zuletzt geän-
dert durch Art. 9 Zweites Be-
fristungsÄndG IM vom 8. De-
zember 2009 (GV. NRW. S.
765, ber. S. 793), 

b) des Gesetzes über die Auf-
nahme von Aussiedlern,
Flüchtlingen und Zuwande-
rern (Landesaufnahmegeset-
zes NW – LAufG) vom 28. Fe-
bruar 2003 (GV. NRW. S. 95/
SGV NRW 24), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 21. November 2006
(GV. NRW. S. 570) und 

c) des Gesetzes über die Zu-
weisung und Aufnahme aus-
ländischer Flüchtlinge NW
(Flüchtlingsaufnahmegesetz -
FlüAG) - vom 28. Februar 2003
(GV. NRW. S. 93/ SGV NRW
24), zuletzt geändert durch
Art. 15 Zweites Befristungs-
ÄndG IM vom 8. Dezember
2009 (GV. NRW. S. 765, ber.
S. 793)

folgende Satzung beschlos-
sen. 

Präambel

Die Stadt Meckenheim unter-
hält zur vorübergehenden Un-
terbringung von Personen
städtische Unterkünfte. 

Dieses Angebot richtet sich
an Meckenheimer Bürgerin-
nen und Bürger, deren Woh-
nungslosigkeit auch nicht
durch ein umfangreiches An-
gebot an präventiven Maßnah-
men verhindert werden kann
(einheimische Wohnungslose)
oder die der Stadt Mecken-
heim aufgrund gesetzlicher
Regelungen (Aussiedler, ausl.
Flüchtlinge) zugewiesen wer-
den.

Ziel ist es, die Verweildauer
in diesen Einrichtungen auf
den unumgänglich notwendi-
gen Zeitraum zu begrenzen.
Oberste Priorität haben des-
halb die Reintegration in
Wohnraum oder die Vermitt-
lung in geeignete Einrichtun-
gen.

Für die Stadt Meckenheim ist
weiterhin erklärtes Ziel, dass
den Bewohnerinnen und Be-
wohnern während ihres Auf-
enthaltes eine menschenwür-
dige Unterkunft zur Verfügung
steht, die über die bloße Über-
lebenssicherung hinausgeht.
Dabei sollen die Bewohner der
städt. Unterkünfte soweit wie
möglich mitwirken. 

§ 1
Zweckbestimmung, 

Personenkreis, Rechtsform

(1) Die Stadt Meckenheim
unterhält Unterkünfte als nicht
rechtsfähige Anstalten öffentli-
chen Rechts zur in der Regel
vorübergehenden Unterbrin-
gung von Personen,

a) die über keinen eigenen
Wohnraum verfügen und die
Wohnungslosen erkennbar
nicht in der Lage sind, sich
selbst eine geeignete Unter-
kunft zu beschaffen (Obdach-
lose);

b) im Sinne des § 2 LAufG
NW (Aussiedler), zu deren
Aufnahme sie im Rahmen des
§ 3 LAufG NW verpflichtet ist
(Übergangsheim);

c) zu deren Aufnahme sie im
Rahmen des § 3 FlüAG NW
verpflichtet ist (Asylbewerber
und ausländische Flüchtlinge)
(Übergangsheim).

Für jeden Wohn- und Schlaf-
raum in einer städtischen Un-
terkunft ist unter Berücksichti-
gung vorhandener Gemein-
schaftsflächen die zulässige
Anzahl der vorgehaltenen Un-
terkunftsplätze festgelegt
(sog. Sollplatzzahl).

(2) Funktions-, Berufs- und
Personenbezeichnungen die-
ser Satzung, die in männlicher
oder weiblicher Form verwen-
det werden, beziehen sich auf
beide Geschlechter.

(3) Das Benutzungsverhältnis
ist öffentlich-rechtlich.

Ein Rechtsanspruch auf die
Unterbringung in eine be-
stimmte Unterkunft, oder auf
die Zuweisung von Räumen
bestimmter Art und Größe
oder auf ein weiteres Verblei-
ben in einer bestimmten Un-
terkunft besteht nicht.

(4) Die Bewohner haben die
Aufgabe und Pflicht, sich – so-
weit rechtlich möglich - selbst
um eine Wohnung zu
bemühen, um die Dauer der
Unterbringung zu begrenzen.
Die Bemühungen zur Erlan-
gung einer eigenen Wohnung
haben die Bewohner als Woh-
nungssuchende auf schriftli-
che Anforderung des Bürger-
meisters beim Fachbereich So-
ziales nachzuweisen.

(5) Der Bürgermeister der
Stadt Meckenheim kann Dritte
mit dem Betrieb, der Einrich-
tung und der Unterhaltung von
städtischen Unterkünften be-
auftragen.

§ 2
Beginn und Ende 

der Nutzung 

(1) Das Benutzungsverhältnis
beginnt mit dem Zeitpunkt, in
dem der Benutzer die Unter-
kunft bezieht und erfolgt
durch schriftliche Einweisung
(§ 6 Abs. 1).

(2) Die Beendigung des Be-
nutzungsverhältnisses erfolgt
durch schriftliche Verfügung
der Stadt Meckenheim. Die
Benutzung der Unterkunft en-
det mit der Räumung der Un-
terkunft und dem tatsächli-
chen Auszug.

(3) Gründe für die Beendi-
gung des Benutzungsverhält-
nisses sind insbesondere, dass

1. der Benutzer nicht mehr
zu den Leistungsberechtigten
gem. § 1 Abs. 1 AsylbLG zählt;

2. der Benutzer zum Perso-
nenkreis des § 3 Abs. 3 Nr. 1
FlüAG gehört und die Voraus-
setzungen des § 7 Abs. 4 bzw.
5 FlüAG vorliegen;

3. der Benutzer zum Perso-
nenkreis des § 3 Abs. 1 Nr. 2
FlüAG gehört und die Voraus-
setzungen des § 7 Abs. 7 bzw.
8 FlüAG vorliegen;

4. der Benutzer zum Perso-
nenkreis des § 3 FlüAG gehört
und die Voraussetzungen des
§ 11 FlüAG vorliegen;

5. der Benutzer zum Perso-
nenkreis des § 3 LaufG gehört
und die Voraussetzungen der
§§ 7, 8 und 10a LaufG vorlie-
gen;

6. die Unterkunft im Zusam-
menhang mit Umbau-, Erwei-
terungs-, Erneuerungs- oder
Instandsetzungsarbeiten
geräumt werden muss;

7. bei berechtigter, angemie-
teter und angemessener Un-
terkunft das Mietverhältnis
zwischen der Stadt Mecken-

heim und dem Dritten beendet
wird;

8. der Benutzer die Unter-
kunft nicht mehr selbst be-
wohnt, sie ohne schriftliche
Zustimmung nicht mehr aus-
schließlich als Wohnung be-
nutzt oder sie nur zur Aufbe-
wahrung seines Hausrats ver-
wendet;

9. der Benutzer Anlass zu
Konflikten gibt, die zu einer
Beeinträchtigung der Hausge-
meinschaft oder zur Gefähr-
dung von Hausbewohnern
und/oder Nachbarn führen
und die Konflikte nicht auf an-
dere Weise beseitigt werden
können.

(4) Zur Erfüllung des Einrich-
tungszwecks kann die Stadt
Meckenheim Umsetzungen in
eine andere Unterkunft verfü-
gen. Die Regelung in § 1 Abs.
3 gilt entsprechend.

(5) Räumt ein Benutzer seine
Unterkunft nicht, obwohl ge-
gen ihn eine bestandskräftige
oder vorläufig vollstreckbare
Verfügung vorliegt, so kann
die Räumung oder Umsetzung
durch unmittelbaren Zwang
nach Maßgabe des § 27 des
Landesverwaltungsvoll-
streckungsgesetzes (LVwVG)
vollzogen werden.

§ 3
Unterkunftsarten

 zur vorläufigen und vorü-
bergehenden Unterbringung

(1) Die städtischen Unter-
künfte zur vorübergehenden
Unterbringung von Personen
werden betrieben als 

a) Unterkünfte für Aussied-
ler, Asylbewerber und auslän-
dische Flüchtlinge, 

b) Unterkunft für einheimi-
sche wohnungslose Familien,
Paare und besondere Perso-
nengruppen, 

c) Gemeinschaftsunterkünfte

(2) In Unterkünften für Aus-
siedler, Asylbewerber und aus-
ländische Flüchtlinge können
die Bewohner neben dem zur
Verfügung gestellten Wohn-
und Schlafraum die vorhande-
nen Gemeinschaftsräume be-
nutzen.

(3) In Unterkünften für woh-
nungslose Familien, Paare und
besondere Personengruppen
sind innerhalb einer abge-
schlossenen Einheit sanitäre
Anlagen vorhanden.

(4) In Gemeinschaftsunter-
künften werden vorrangig al-
lein stehende wohnungslose
Personen nach Geschlechtern
getrennt ganztägig oder für
die Übernachtung einzeln
oder mit mehreren Bewohnern
pro Wohn- und Schlafraum un-
tergebracht. Küche, Sanitäran-
lagen, Aufenthaltsräume wer-
den als Gemeinschaftseinrich-
tungen zur Verfügung gestellt.

§ 4
Mitwirkungsmöglichkeiten

für Bewohnerinnen und 
Bewohner in den 

städtischen Unterkünften

(1) Über wichtige Dinge der
jeweiligen Unterkunft und des
gemeinschaftlichen Zusam-
menlebens sind die Bewohner
zu unterrichten. Bei Bedarf
können die Bewohner Dolmet-
scher zu den Unterrichtungs-
terminen hinzuziehen.

(2) Wurde das Benutzungs-
verhältnis für mehrere Perso-
nen gemeinsam begründet, so
müssen Erklärungen, deren
Wirkung eine solche Perso-
nenmehrheit berühren, von

oder gegenüber allen Benut-
zern abgegeben werden.

(3) Jeder Benutzer muss Ge-
gebenheiten in der Person
oder in dem Verhalten eines
Haushaltsangehörigen oder
Dritten, der sich mit seinem
Willen in der Unterkunft auf-
hält, die das Benutzungsver-
hältnis berühren oder einen
Ersatzanspruch begründen,
für und gegen sich gelten las-
sen.

(4) Ehrenamtliche Helfer, die
in der Unterkunft im Interesse
der Bewohner beratend und
betreuend tätig sind, werden
in die Arbeit mit einbezogen. 

§ 5
Aufsicht und Ordnung

(1) Die städtischen Unter-
künfte unterstehen der Auf-
sicht und Verwaltung des Bür-
germeisters, Fachbereich So-
ziales. Im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten gewährt der Bürger-
meister der Stadt Meckenheim
den Bewohnern in den Unter-
künften ein selbständiges und
eigenverantwortliches Leben
unter Wahrung ihrer Privats-
phäre.

(2) Das Zusammenleben
bzw. die Ordnung in den Un-
terkünften wird durch eine
Hausordnung geregelt. Die
Hausordnung ist in den städti-
schen Unterkünften öffentlich
auszuhängen.

Die als Unterkunft überlasse-
nen Räume dürfen nur von
eingewiesenen Personen und
nur zu Wohnzwecken benutzt
werden. Benutzer sind ver-
pflichtet, Änderungen der An-
zahl der Haushaltsangehöri-
gen der Stadt Meckenheim un-
verzüglich mitzuteilen.

(3) Über die Hausordnung
hinaus können in begründeten
Einzelfällen aus wichtigem
Grund mündliche oder schrift-
liche Anweisungen durch Be-
dienstete oder Beauftragte des
Bürgermeisters, Fachbereiche
Soziales und öffentliche Ord-
nung gegenüber Bewohnern
sowie Besuchern erfolgen.
Wichtige Gründe ergeben sich
aus der Anwendung dieser
Satzung (z.B. § 7 Abs. 2 und 4),
den Bestimmungen der Haus-
ordnung sowie den Kriterien
zur Gewährleistung der Ver-
kehrssicherheit, der Unter-
kunftshygiene und des Brand-
schutzes. Falls der Anweisung
nicht gefolgt wird, sind die
Mitarbeiter berechtigt, die An-
weisung für die Bewohner um-
zusetzen. Hierdurch entste-
hende Kosten können gemäß
Kostenordnung zum Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz
NRW vom Verantwortlichen
zurückgefordert werden. 

(4) Der Benutzer der Unter-
kunft ist verpflichtet, die ihm
zugewiesenen Räume samt
dem überlassenen Zubehör
pfleglich zu behandeln, im
Rahmen der durch ihre be-
stimmungsgemäße Verwen-
dung bedingten Abnutzung in-
stand zu halten und nach Be-
endigung des Benutzungsver-
hältnisses in dem Zustand her-
auszugeben, in dem sie bei Be-
ginn übernommen worden
sind. Zu diesem Zweck ist ein
Übernahmeprotokoll aufzu-
nehmen und vom Benutzer zu
unterschreiben.

(5) Veränderungen an der zu-
gewiesenen Unterkunft und
dem überlassenen Zubehör
dürfen nur mit ausdrücklicher
Zustimmung der Stadt
Meckenheim vorgenommen

werden. Der Benutzer ist im
Übrigen verpflichtet, die Stadt
Meckenheim unverzüglich von
Schäden am Äußeren oder In-
neren der Räume in der zuge-
wiesenen Unterkunft zu unter-
richten.

(6) Die Haltung von Haustie-
ren ist grundsätzlich nicht er-
laubt. Im Einzelfall dürfen je-
doch in den städtischen Unter-
künften mit schriftlicher Zu-
stimmung des Bürgermei-
sters, Fachbereich Soziales,
Haustiere gehalten werden.
Die Stadt Meckenheim kann
im begründeten Einzelfall je-
derzeit die Abschaffung der
Tiere verlangen, insbesondere
wenn 

1. die Zustimmung nicht vor
der Anschaffung des Tieres
beantragt wurde, 

2. eine Gefährdung oder
Belästigung für andere Be-
wohner oder Nachbarn von
dem Tier ausgeht,

3. hygienische Gründe gegen
die Tierhaltung sprechen, 

4. die Tierhaltung der Ver-
mittlung einer angemessenen
Wohnung entgegensteht oder

5. bereits ein oder mehrere
Haustiere gehalten werden. 

(7) Der Benutzer bedarf fer-
ner der schriftlichen Zustim-
mung der Stadt Meckenheim,
wenn er

1. in der Unterkunft entgelt-
lich oder unentgeltlich einen
Dritten aufnehmen will, es sei
denn, es handelt sich um eine
unentgeltliche Aufnahme von
nicht mehr als dreitägiger
Dauer (Besuch);

2. ein Schild (ausgenommen
übliche Namensschilder), eine
Anschrift oder einen Gegen-
stand in gemeinschaftlichen
Räumen, in und an der Unter-
kunft oder auf dem Grund-
stück der Unterkunft anbrin-
gen oder aufstellen will;

3. in der Unterkunft oder auf
dem Grundstück auf den vor-
gesehenen Park-, Einstell-
oder Abstellplätzen ein Kraft-
fahrzeug abstellen will;

4. Um-, An- und Einbauten
sowie Installationen (z.B. Sat-
Anlagen) oder andere Verän-
derungen in der Unterkunft
vornehmen will.

(8) Die Zustimmung wird
grundsätzlich nur dann erteilt,
wenn der Benutzer eine Er-
klärung abgibt, dass er die
Haftung für Schäden, die
durch die besonderen Benut-
zungen nach Abs. 5, 6 und 7
verursacht werden, ohne
Rücksicht auf eigenes Ver-
schulden übernimmt und die
Stadt Meckenheim insofern
von Schadensersatzan-
sprüchen Dritter freistellt.

(9) Die Zustimmung kann be-
fristet und mit Auflagen verse-
hen werden. Insbesondere
sind die Zweckbestimmung
der Unterkunft, die Interessen
der Haus- und Wohngemein-
schaft sowie die Grundsätze
einer ordnungsgemäßen Be-
wirtschaftung zu beachten.

(10) Die Zustimmung kann
widerrufen werden, wenn Auf-
lagen oder Nebenbestimmun-
gen nicht eingehalten, Haus-
bewohner oder Nachbarn
belästigt oder die Unterkunft
bzw. das Grundstück beein-
trächtigt werden.

(11) Bei vom Benutzer ohne
Zustimmung der Stadt
Meckenheim vorgenommenen
baulichen oder sonstigen Ver-
änderungen kann die Stadt
Meckenheim diese auf Kosten
des Benutzers beseitigen und
den früheren Zustand wieder

herstellen lassen.
(12) Die Stadt Meckenheim

kann darüber hinaus die erfor-
derlichen Maßnahmen ergrei-
fen, um den Zweck der Ein-
richtung zu erreichen.

(13) Das Hausrecht übt der
Bürgermeister aus, der dieses
Recht auf andere Bedienstete
der Stadt Meckenheim dele-
gieren kann. Das Hausrecht
erstreckt sich auf die Gemein-
schaftsräume und auf die je-
weilige Unterkunft des Benut-
zers. Die Beauftragten der
Stadt Meckenheim sind be-
rechtigt, die Unterkünfte in an-
gemessenen Abständen und
nach rechtzeitiger Ankündi-
gung in der Zeit von 8.00 Uhr
bis 22.00 Uhr zu betreten. Bei
Gefahr im Verzug kann die Un-
terkunft ohne Ankündigung je-
derzeit betreten werden. Zu
diesem Zweck behält die Stadt
Meckenheim jeweils einen
Wohnungsschlüssel zurück.

§ 6
Einweisung, Abmahnung,
Verlegung sowie Widerruf

einer Einweisungsverfügung

(1) Unterzubringende Perso-
nen (§ 1 Abs. 1) werden durch
Einweisungsverfügung des
Bürgermeisters, Fachbereich
Soziales, unter dem Vorbehalt
des jederzeitigen Widerrufs in
eine Unterkunft eingewiesen
(§ 2). 

Bei den Einweisungen und
Verlegungswünschen ist dabei 

a) auf eine einvernehmliche
Lösung hinzuwirken, 

b) auf die sozialen, religiö-
sen, kulturellen, schulischen
und psycho-sozialen Belange
Rücksicht zu nehmen und 

c) im Rahmen der vorhande-
nen freien Unterkunftskapa-
zitäten die bestehende Bele-
gungsstruktur zu beachten.

(2) Durch Einweisung und
Aufnahme in eine städtische
Unterkunft ist jeder Benutzer
verpflichtet, 

a) Bestimmungen dieser Sat-
zung und der Hausordnung zu
beachten und 

b) den Anweisungen (§ 5
Abs. 3) der mit der Aufsicht
und der Verwaltung der Unter-
künfte beauftragten Bedien-
steten der Stadt Meckenheim
Folge zu leisten. 

(3) Bei Verstößen gegen Sat-
zungsregelungen, Bestim-
mungen der Hausordnung so-
wie Anweisungen erhalten die
betroffenen Bewohner 

1. eine mündliche Ermah-
nung oder 

2. eine schriftliche Abmah-
nung und ggf. Hausverbot,
falls

a) sich der Verstoß trotz der
mündlichen Ermahnung wie-
derholt, 

b) der Verstoß weiter be-
steht, 

c) der Anweisung trotz
mündlicher Ermahnung nicht
gefolgt wird oder 

d) ein schwerwiegender Ver-
stoß vorliegt. 

(4) Die Einweisung kann vom
Bürgermeister, Fachbereich
Soziales, aus wichtigen Grün-
den oder im öffentlichen Inter-
esse nach vorheriger An-
hörung und Ankündigung
ganz oder teilweise widerrufen
werden, wenn der Benutzer

1. anderweitig ausreichen-
den Wohnraum zur Verfügung
bzw. sonstige Selbsthilfemög-
lichkeiten hat, 

2. schwerwiegend oder
mehrfach gegen diese Sat-
zung, die Hausordnung oder
mündliche bzw. schriftliche
Anweisungen (§ 5 Abs. 3) ver-

stoßen hat, 
3. eine Versorgung mit einer

Wohnung aus von ihm zu ver-
tretenden Gründen verhindert
oder 

4. der Verpflichtung zur Zah-
lung von Benutzungsgebühren
nicht nachkommt. 

Außerdem kann eine Einwei-
sungsverfügung widerrufen
werden, wenn der Grund der
Einweisung entfallen ist, eine
der städtischen Unterkünfte
aufgegeben wird, die genutzte
Unterkunftsfläche an die der
untergebrachten Personenzahl
angepasst wird oder keine Zu-
gehörigkeit zum berechtigten
Personenkreis (§ 1 Abs. 1)
mehr vorliegt. 

(5) Der Benutzer hat die zu-
gewiesene Unterkunft bzw.
den zugewiesenen Unter-
kunftsplatz unverzüglich zu
räumen, wenn 

a) die Einweisung widerrufen
wird (§ 6 Abs. 4), 

b) der Wohnsitz gewechselt
wird oder 

c) er sich tatsächlich nicht
mehr in der Unterkunft auf-
hält.

Die Räumung einer Unter-
kunft kann nach den Vorschrif-
ten des Verwaltungsvoll-
streckungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen zwangsweise
durchgesetzt werden. 

Der betroffene Benutzer ist
verpflichtet, die Kosten der
Zwangsräumung zu tragen.
Wird der zugewiesene Unter-
kunftsplatz bzw. der zugewie-
sene Unterkunftsraum nicht
mehr genutzt, so ist der Bür-
germeister, Fachbereich So-
ziales, zur Räumung berech-
tigt.

(6) Das Benutzungsverhältnis
endet mit der ordnungs-
gemäßen Übergabe der Unter-
kunft und der überlassenen
Gegenstände an einen mit der
Aufsicht und Verwaltung der
Unterkünfte beauftragten Be-
diensteten des Bürgermei-
sters, Fachbereich Soziales,
bzw. einer Räumung im Sinne
des § 6 Abs. 5.

§ 7
Regelung über die 

Unterbringung und den
 Verbleib beweglicher Habe

(1) Die Unterbringung von
beweglicher Habe in den städ-
tischen Unterkünften ist nur
mit Zustimmung des Bürger-
meisters, Fachbereiche Sozia-
les oder Gebäudemanage-
ment, statthaft. Soweit Bewoh-
ner bewegliche Habe zur Zeit
der Aufnahme nicht selbst un-
terbringen können, wird sie
gemäß § 24 Ordnungsbehör-
dengesetz NRW (OBG) in Ver-
bindung mit § 44 Polizeigesetz
NRW (PolG) für maximal 6
Wochen in dafür zur Verfü-
gung stehenden Räumlichkei-
ten gelagert. 

Dies gilt nicht für Räumungs-
fälle gemäß § 885 Abs.1 Zivil-
prozessordnung (ZPO). Nach 6
Wochen kann gemäß § 7 Abs.
3 die Einlagerung beendet
werden. Für den Transport hat
der Eigentümer der Gegen-
stände Sorge zu tragen. 

(2) Nach dem Auszug bzw.
nach einer Räumung (§ 6 Abs.
5) ist zurückgebliebene be-
wegliche Habe von der Stadt
Meckenheim sicher zu ver-
wahren bzw. einzulagern. Die
Eigentumsrechte des ehemali-
gen Bewohners sind dabei zu
beachten. 

Die Anzahl, Art und Beschaf-
fenheit der Gegenstände sind
in einer Niederschrift festzu-
halten.

Fortsetzung nächste Seite

Satzung über die Einrichtung, den Betrieb und die Benutzung von städtischen Unterkünften zur vorübergehenden
Unterbringung von Personen in der Stadt Meckenheim - mit Gebührenordnung
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Fortsetzung
(3) Werden die verwahrten

bzw. eingelagerten Gegen-
stände nach erfolgter schriftli-
cher Aufforderung nicht inner-
halb einer Frist von 1 Monat
abgeholt, können sie gemäß §
24 Ordnungsbehördengesetz
NRW (OBG) in Verbindung mit
§§ 45, 46 Polizeigesetz NRW
(PolG) anderweitig verwertet
oder einer geordneten Entsor-
gung zugeführt werden. Der
Verbleib der Habe ist schrift-
lich festzuhalten. Die entste-
henden Kosten sind der Stadt
Meckenheim zu erstatten.

(4) Widerrechtlich aufgestell-
te Hausratsgegenstände und
sonstige bewegliche Habe
können gegen den Willen des
Benutzers (§ 7 Abs. 3) auf des-
sen Kosten eingelagert wer-
den. Für die Einlagerung gilt §
7 Abs. 1 bis 3 entsprechend. 

(5) Die Stadt Meckenheim er-
hebt für die entstehenden Ein-
lagerungskosten je angefange-
nem m³ Volumen eine Verwal-
tungsgebühr von 2,00 Euro pro
Tag.

§ 8
Zutritt zu den Räumen 

(1) Den Bewohnern der städ-
tischen Unterkünfte wird im
Rahmen der räumlichen Gege-
benheiten grundsätzlich die
Möglichkeit eingeräumt, in
dem genutzten Wohn- und
Schlafraum bzw. den Wohn-
und Schlafräumen unter
Berücksichtigung der Vorga-
ben dieser Satzung und der
Hausordnung ihre Privatsphä-
re zu bewahren. 

(2) Soweit es die Zweckbin-
dung der städtischen Unter-
künfte erfordert, sind Beauf-
tragte des Bürgermeisters,
Fachbereiche Soziales sowie
Gebäudemanagement, bzw.
Mitarbeiter von vertraglich be-
auftragten Unternehmen, be-
rechtigt, die Wohn- und
Schlafräume in folgenden Fäl-
len zu betreten: 

- Aufrechterhaltung des ord-
nungsgemäßen Unterkunfts-
betriebes, insbesondere in Be-
zug auf die Haustechnik, 

- Durchführung von Aufent-
halts- und Belegungskontrol-
len,

- Schlichtung von Streitigkei-
ten zwischen Familien bzw.
Einzelpersonen, 

- Sicherstellen der Verkehrs-
sicherheit, 

- Maßnahmen zur Durch-
führung von vorbeugendem
Brandschutz, 

- Maßnahmen zur  fachge-
rechten Bekämpfung von
Schädlingen und Ungeziefer, 

- Maßnahmen zur Gewährlei-
stung der Unterkunftshygiene. 

In Fällen besonderer Dring-
lichkeit oder bei Gefahr im
Verzug kann auf eine Anmel-
dung verzichtet werden. 

(3) Besucher haben in den
Gemeinschaftsunterkünften
für alleinstehende Frauen und
Männer in der Zeit von 8.00
Uhr bis 22.00 Uhr Zutritt zu
den städtischen Unterkünften.
Weitere Einzelheiten des Be-

suchsrechts regelt die Haus-
ordnung. 

(4) Aus folgenden wichtigen
Gründen kann der Bürgermei-
ster, Fachbereiche Soziales
bzw. öffentliche Ordnung, be-
stimmten Besuchern das Be-
treten einer städtischen Unter-
kunft bzw. das Verweilen in ei-
ner städtischen Unterkunft auf
Zeit oder auf Dauer untersa-
gen, z.B. bei:

1. Beeinträchtigung der Le-
bensverhältnisse der Unter-
kunftsbewohner aufgrund von
Verstößen gegen Satzungsre-
gelungen bzw. die Hausord-
nung,

2. Aufsuchen der Bewohner
ohne direkte Einladung bzw.
ohne das persönliche Einver-
ständnis der Bewohner, z.B.
gewerbliche Vertreterbesuche,
Besuche von Religionsgemein-
schaften, Besuche aus anderen
städtischen Unterkünften und
Privatwohnungen, insbeson-
dere wenn der Tatbestand der
Ziffer 1 erfüllt wird, Mitglieder
werbende Organisationen auf-
grund der wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Unerfahren-
heit und 

3. Verletzung des Hausfrie-
dens. 

§ 9
Instandhaltung der 

Unterkünfte

(1) Der Benutzer verpflichtet
sich, für eine regelmäßige,
ordnungsgemäße Reinigung,
ausreichende Belüftung und
Heizung der überlassenen Rä-
umlichkeiten zu sorgen.

(2) Der Benutzer haftet für
Schäden, die durch schuldhaf-
te Verletzung der ihm oblie-
genden Sorgfalts- und Anzei-
genpflichten entstehen, beson-
ders wenn technische Anlagen
und andere Einrichtungen un-
sachgemäß behandelt werden
oder die überlassene Unter-
kunft nur unzureichend gelüf-
tet, geheizt oder gegen Frost
geschützt wird. Insoweit haftet
der Benutzer auch für das Ver-
schulden von Dritten, die sich
mit seinem Willen in der Un-
terkunft aufhalten. Schäden
und Verunreinigungen, die von
dem Benutzer oder dessen Be-
suchern verursacht wurden,
kann die Stadt Meckenheim
auf dessen Kosten beseitigen
lassen.

(3) Der Benutzer ist nicht be-
rechtigt, auftretende Mängel
auf Kosten der Stadt Mecken-
heim zu beseitigen oder besei-
tigen zu lassen.

(4) Die Räum- und Streupf-
licht nach der örtlichen
Straßenreinigungssatzung ob-
liegt der Stadt Meckenheim.

§ 10
Hausordnung

(1) Die Benutzer sind zur
Wahrung des Hausfriedens
und zur gegenseitigen Rück-
sichtnahme verpflichtet.

(2) Zur Aufrechterhaltung der
Ordnung in den Unterkünften
erlässt die Verwaltung eine ge-

sonderte Hausordnung.

§ 11
Rückgabe der Unterkunft

(1) Bei Beendigung des Nut-
zungsverhältnisses hat der Be-
nutzer die Unterkunft vollstän-
dig geräumt und sauber
zurückzugeben. Alle Unter-
kunftsschlüssel sind der Stadt
Meckenheim bzw. ihren Be-
auftragten zu übergeben.

(2) Der Benutzer haftet für
Schäden, die der Stadt
Meckenheim aus der Nichtbe-
folgung dieser Pflicht entste-
hen.

(3) Einrichtungen und Ge-
genstände, mit denen der Be-
nutzer die Unterkunft verse-
hen hat, darf er wegnehmen,
muss dann aber den ursprüng-
lichen Zustand wiederherstel-
len. Die Stadt Meckenheim
kann die Ausübung des Weg-
nahmerechts durch Zahlung
einer angemessenen Entschä-
digung abwenden, es sei denn,
dass der Benutzer ein berech-
tigtes Interesse an der Weg-
nahme hat.

§ 12
Haftung und 

Haftungsausschluss

(1) Die Benutzer der Unter-
kunft haften für jeden von ih-
nen vorsätzlich oder fahrlässig
verursachten Schaden nach
den gesetzlichen Vorschriften.

(2) Die Haftung der Stadt
Meckenheim, ihrer Organe
und Bediensteten gegenüber
den Benutzern und Besuchern
werden auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit beschränkt. Für
Schäden, die sich die Benutzer
einer Unterkunft bzw. deren
Besucher selbst gegenseitig
zufügen, übernimmt die Stadt
Meckenheim keine Haftung.

§ 13
Gebührenordnung für die
städtischen Unterkünfte

(1) Für die Unterbringung in
den Unterkünften der Stadt
Meckenheim und für die Be-
nutzung der in den Unterkünf-
ten in Anspruch genommenen
Räume werden Benutzungsge-
bühren erhoben. Mit der
Grundgebühr sind die Aufwen-
dungen für die Instandhaltung
und Bereitstellung der Räume
sowie die kalkulatorischen Ko-
sten der Objekte einschließlich
Versicherungen für jedes Haus
gedeckt.

Des Weiteren werden noch
verbrauchsabhängige (je Nut-
zer: qm 30%/ Verbr. 70%) Ge-
bühren (Müll/ Abwasser/ Was-
ser/ Strom) für jedes Haus pro
Person mit Abschlagszahlun-
gen auf das lfd. Jahr abgerech-
net. Die Gebühr ist für die Dau-
er der tatsächlichen Unterbrin-
gung pro genutzte Unter-
kunftsfläche zu entrichten. 

(2) Gebührenschuldner ist
die Person, die in der Unter-
kunft untergebracht ist. Perso-
nen, die eine Unterkunft ge-
meinsam benutzen, sind Ge-
samtschuldner, soweit sie sich
diese Unterkunft nicht nur im

Rahmen einer Zweckgemein-
schaft teilen.

(3) Die Bemessungsgrundla-
ge für die Höhe der Gebühr ist
die dem Benutzer überlassene
qm Zahl.

(4) Dauert die Unterbringung
(Notwohnung Fachbereich öf-
fentliche Ordnung) nicht län-
ger als 3 Tage, erfolgt im be-
gründeten Einzelfall zur Ko-
steneinsparung keine Heran-
ziehung zu den angefallenen
Benutzungsgebühren, falls
diese in keinem Verhältnis von
Gebühreneinnahme zu Perso-
nalkosten steht.

(5) Die genutzte Unterkunfts-
fläche gemäß § 42 Zweite Be-
rechnungsverordnung ergibt
sich aus:

a) der zugewiesenen Grund-
fläche des genutzten Wohn-
und Schlafraumes bzw. der
Wohn- und Schlafräume und 

b) der anteilig im Verhältnis
zugewiesenen Grundfläche
der für die gemeinsame Nut-
zung zur Verfügung gestellten
Gemeinschaftsräume.

(6) Zu den städtischen Unter-
künften gehören folgende ge-
meinschaftlich genutzte
Flächen:
- Gemeinschaftsküche,
- Sanitärräume (WC, Dusche), 
- Flur. 

(7) Die Verbrauchsgebühr
wird dabei pauschal nach fol-
genden Maßstäben bemessen: 

1. Strom - nach den Jahres-
rechnungen des Stromversor-
gers

2. Müll – nach der Jahres-
rechnung des Abfallbeseiti-
gungsunternehmens

3. Wasser - nach den Jahres-
rechnungen der Stadtwerke
Meckenheim, 

4. Abwasser - nach dem Ab-
gabenbescheid der Stadt
Meckenheim in der jeweils
gültigen Fassung. 

§ 14
Gebührentarife 

Die Benutzungsgebühren
(Grundgebühr) betragen in
den Unterkünften für den Per-
sonenkreis im Sinne des § 1
Abs. 1  

3,60 Euro monatlich pro qm
der genutzten Unterkunfts-
fläche (Wohn- und Schlafräu-
me sowie ggf. den anteiligen
Gemeinschaftsflächen, § 13
Abs.5 und 6).

§ 15
Gebührenstaffelung

(1) An Benutzungs- bzw. Ver-
brauchsgebühren in Unter-
künften für den Personenkreis
im Sinne des § 1 Abs. 1a) und
b) sind zu zahlen, anteilige Be-
triebskosten (Abschlagsbeträ-
ge pro qm):

- Müll 1,53 Euro
- Abwasser (Kanal) 2,30 Euro
- Wasser 1,25 Euro
- Strom- und 
Warmwasseraufbereitung
(einschl. Heizkosten)

9,34 Euro

(2) Bei Leistungsempfängern

gem. § 3 AsylbLG wird eine
Pauschale (Stromanteil Asyl)
von den monatlichen Ab-
schlagsbeträgen für die Strom-
und Warmwasseraufbereitung
gutgeschrieben.

Diese monatliche Pauschale
beträgt pro Person/ Familie/
Alter:
Haushaltsvorstand: 20,46 Euro
Haushaltsangehörige 
ab 14 Jahre: 10,23 Euro
Haushaltsangehörige 
von 8 - 13 Jahre 10,23 Euro
Haushaltsangehörige 
von 0 - 7 Jahre 2,56 Euro

(3) Bei Leistungsempfängern
gem. § 2 AsylbLG oder SGB XII
wird eine Pauschale (Stroman-
teil SGB XII) von den monatli-
chen Abschlagsbeträgen für
die Strom- und Warmwasser-
aufbereitung gutgeschrieben.

Diese monatliche Pauschale
beträgt pro Person/ Familie/
Alter:
Haushaltsvorstand: 22,64 Euro
Ehepartner/ 
Lebensgefährten: 20,38 Euro
Haushaltsangehörige
ab 14 Jahre: 18,12 Euro
Haushaltsangehörige
von 8 - 13 Jahre: 15,85 Euro
Haushaltsangehörige
von 0 - 7 Jahre: 13,58 Euro

(4) Für alle Kosten und alle
Unterkünfte werden bei Müll-
und Abwasserabgaben sowie
bei Wasser- und Stromver-
brauch auf der Basis des Ver-
brauches des vergangenen Ka-
lenderjahres Beträge für die
monatliche Abschlagszahlun-
gen ermittelt. Nach Vorlage
der Jahresabschlussrechnung
der Unternehmen erfolgt eine
Endabrechnung mit den Nut-
zern der Unterkünfte.

§ 16
Gebührenzahlung

(1) Die Gebührenpflicht ent-
steht von dem Tage an, von
dem der Gebührenpflichtige
die Unterkunft benutzt oder
aufgrund der Einweisungsver-
fügung nutzen kann. Sie endet
mit dem Tage der ordnungs-
gemäßen Übergabe der Unter-
kunft. 

Bei Aufgabe der zugewiese-
nen Unterkunft ohne entspre-
chende Mitteilung durch den
Benutzer besteht nach bekannt
werden des Auszugs die Zah-
lungspflicht bis zum Tage der
unverzüglich durchzuführen-
den Räumung. Beginnt oder
endet die Unterbringung im
Verlauf eines Monats, wird die
Benutzungsgebühr für diesen
Monat tageweise berechnet
und bei der Errechnung der
Benutzungsgebühr nach Ka-
lendertagen wird für jeden Tag
der Nutzung 1/30 der monatli-
chen Gebühr zugrunde gelegt.
Vorübergehende Abwesenheit
entbindet nicht von der Ver-
pflichtung zur Gebührenzah-
lung.

(2) Einzugstag und Auszugs-
tag werden jeweils als voller
Tag berechnet. Am Tage der
Verlegung von einer städti-
schen Unterkunft in eine ande-
re Unterkunft ist die Tagesge-
bühr für die bisherige Unter-
kunft zu entrichten. Zuviel ent-
richtete Gebühren werden er-
stattet.

(3) Die Verpflichtung zur
Zahlung der Benutzungsge-
bühren entsteht mit der Ein-
weisung bzw. der Verlegung in
eine städtische Unterkunft.
Personen, die die Räumlichkei-
ten einer städtischen Unter-
kunft gemeinsam benutzen,
haften für die Benutzungsge-
bühren als Gesamtschuldner,
wenn es sich um Ehepartner
und Familien handelt. In allen
anderen Fällen werden sie nur
anteilig des auf sie entfallen-
den Benutzungsanteils zu den
Benutzungsgebühren heran-
gezogen. 

(4) Die Heranziehung zu den
Benutzungsgebühren erfolgt
durch den Bürgermeister der
Stadt Meckenheim, Fachbe-
reich Soziales. Die monatlich
vereinnahmten Benutzungsge-
bühren sind an die Stadtkasse
Meckenheim abzuführen und
abzurechnen.

(5) Die Benutzungsgebühr ist
jeweils monatlich im Voraus,
spätestens bis zum 1. Werktag
eines Monats für den lfd. Mo-
nat zur Zahlung fällig und an
die Stadtkasse Meckenheim zu
entrichten.

(6) Eine vorübergehende
Nichtbenutzung der Unter-
kunft entbindet den Benutzer
nicht von der Verpflichtung,
die Gebühren entsprechend
Abs. 5 vollständig zu entrich-
ten.

(7) Änderungen, die zu einer
Neufestsetzung, Erhöhung
oder Reduzierung der Ge-
bühren führen, werden ab dem
auf die Veränderung folgenden
Monat berücksichtigt.

(8) Bei Zahlungsverzug er-
folgt die Beitreibung der For-
derung im Verwaltungs-
zwangsverfahren nach den
Vorschriften des Verwaltungs-
vollstreckungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen. 

§ 17
Gespeicherte Daten

(1) Zur Bearbeitung des An-
trages auf Sozialleistungen für
Asylbewerber, deren Einwei-
sung und der Erhebung von
Benutzungsgebühren werden
folgende personenbezogene
Daten für die Stadt Mecken-
heim durch „Civitec“ Sozial-
wesen, 53721 Siegburg (Pro-
Soz) verarbeitet und gespei-
chert:

a. Name, Vorname, Geburts-
datum/-ort, Pass- bzw. Perso-
nalausweis-Nr. und Ausstel-
lungsdatum, bisherige
Wohnanschrift des Nutzers
und der mitziehenden Perso-
nen sowie deren Verwandt-
schaftsverhältnis zum Nutzer.

b. Die Berechnungsgrundla-
ge für die Kostengrenze sowie
die zur kassenmäßigen Ab-
wicklung erforderlichen Daten
(ausschließlich Name und ak-
tuelle Anschrift).

(2) Die Daten (Name, aktuelle
Anschrift und ggf. Kopie des
Ausweises) für die anderen Be-
nutzer werden nach Wegfall
des Zwecks der Erhebung und

Ablauf der Verjährung (5 Jah-
re) vernichtet.

(3) Bei Antragsaufnahme für
Sozialleistungen werden die
Asylbewerber und ihre Haus-
haltsangehörigen über die
Aufnahme der in Abs. 1 ge-
nannten Daten in die automati-
sierten Dateien unterrichtet.

§ 18
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tag nach
ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung im Amtsblatt der Stadt
Meckenheim in Kraft.

Gleichzeitig treten

a) die Satzung für die Errich-
tung und Benutzung von Not-
unterkünften der Stadt
Meckenheim zur Unterbrin-
gung von Aus-, Übersiedlern
und Asylbewerbern vom 28.
März 1990, 

b) die Gebührenordnung für
die Benutzung der Notunter-
künfte in der Stadt  Mecken-
heim vom 28. März 1990,

c) die Satzung über die Er-
richtung und Unterhaltung von
Übergangsheimen der Stadt
Meckenheim vom 11. Novem-
ber 1991, 

d) die Satzung über die Ein-
richtung und Betrieb von Ob-
dachloseneinrichtungen der
Stadt Meckenheim vom 18.
Oktober 2006,

und alle übrigen entgegen-
stehenden ortsrechtlichen Vor-
schriften außer Kraft.

Bekanntmachungs-
anordnung:

Die vorstehende
Satzung über die Einrichtung,

den Betrieb
und die Benutzung von 

städtischen Unterkünften
zur vorübergehenden Unter-

bringung von Personen
in der Stadt Meckenheim

mit Gebührenordnung

wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen,
dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften
der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen
(GO NW) gegen diese Satzung
nach Ablauf eines Jahres seit
ihrer Verkündung nicht mehr
geltend gemacht werden kann,
es sei denn,

eine vorgeschriebene Geneh-
migung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgeführt;

die Satzung ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden;

der Bürgermeister hat den
Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder der Form- oder
Verfahrensmangel ist gegenü-
ber der Stadt Meckenheim vor-
her gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden,
die den Mangel ergibt.

Meckenheim, 
19. November 2010 

Bert Spilles
Bürgermeister

Satzung über die Einrichtung, den Betrieb und die Benutzung von städtischen Unterkünften zur vorübergehenden
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